
G-Verglasungen in 
feuerwiderstandsfähigen Wänden 

1 Baurechtliche Vorgaben 

1.1 Allgemeine Situation 

Bauliche Anlagen sind aufgrund § 18 der 
Landesbauordnung Nordrhein-Westfa
len (LBO NW) (in anderen Bundesländern 
ähnlich) so zu errichten und instand zu 
halten, daß der Ausbreitung von Scha
denfeuer vorgebeugt wird und bei einem 
Brand wirksame Löscharbeiten und die 
Rettung von Menschen und Tieren mög
lich sind. Ausgedehnte Gebäude müssen 
daher zunächst durch feuerwiderstands
fähige, raumabschließende Bauteile in 
Teilabschnitte gegliedert werden. Solche 
getrennten Teilabschnitte können fall
weise sein : 

der Brandabschnitt; 

Räume mit unterschiedlich hohen Brand
gefahren; 

Räume, die von sich gegenseitig fremden 
Personen genutzt werden ; 

die Rettungswege, durch die auch ein 
wirksamer Löschangriff vorgetragen 
wird. 

Das Maß der Vorbeugung wird in der 
Bauordnung durch zwei angemessen 
abgestufte Sicherheitsniveaus abstrakt 
beschrieben: feuerhemmend und feuer
beständig. Die beiden genannten Be
griffe beschreiben die Leistungsfähigkeit 
von (hier) raumabschließenden Bautei
len, also von Wänden, Decken und 
beweglichen Raumabschlüssen, bei 
einem Schadenfeuer dessen Durchtritt in 
den Nachbarbereich zu verhindern . 

Anders als bei den übrigen bautechni
schen Bereichen ist jedoch den genann
ten Begriffen kein konkretes Maß der 
erreichten Sicherheit oder der Ver
sagenswahrscheinlichkeit zugeordnet. 
Die Begriffe feuerhemmend und feuerbe
ständig sind damit nicht, wie zum Beispiel 
der Begriff standsicher, als Rahmenbe
griffe zu verstehen, die mit Hilfe von tech
nischen Baubestimmungen (Normen) für 
jeden konkreten Einzelfall durch Bemes
sung ausgefüllt werden. Vielmehr sind die 
Inhalte der Begriffe über den Einfüh
rungserlaß unmittelbar an jeweils eine 
Klassifikation aufgrund der Prüfnorm DIN 
4102 - Brandverhalten von Baustoffen 
und Bauteilen - gebunden. Ein feuerbe
ständiges Bauteil ist auf diese Weise stets 
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ein Bauteil wenigstens der Feuerwider
standsklasse F 90 nach DIN 4102Tei12. Es 
widersteht damit einem bestimmten 
genormten Standardfeuer für wenig 
stens 90 Minuten. Völlig unabhängig 
davon, welcher Beanspruchung ein Bau
teil in einem tatsächlichen Schadenfeuer 
ausgesetzt sein mag, werden alle feuer
beständigen Bauteile auf die gleiche 
"Belastung" durch den "Lastfall" Brand 
bemessen. 

Auch die Kriterien , die dem Materialprü
fer die Entscheidung zwischen Widerste
hen und Versagen des Bauteils im Brand
versuch ermöglichen, sind zu einem 
unauflösbaren Bündel geschnürt. Das 
Nichtbestehen bereits nur eines der Kri 
terien wird als Bauteilversagen bewertet, 
völlig unabhängig davon, ob im konkre
ten Einsatzfall dieses Kriterium für die 
Brandweiterleitung Bedeutung hat oder 
nicht. Die drei wichtigsten Beurteilungs
kriterien für raumabschließende Bauteile 
seien genannt: 

Erhaltung des Raumabschlusses. 
Dies istzweifellosein unverzichtbares 
Kriterium, da nur bei weitgehend voll 
ständiger Abtrennung des Brandrau
mes die Weiterleitung der stark toxi
schen Brandgase, die zusätzlich ver
antwortlich für viele Brandfolgeschä
den sind, und das Durchschlagen von 
Flammen verhindert werden können. 

Begrenzung der mittleren Oberflä
chentemperaturerhöhung auf der 
dem Feuer abgekehrten Seite des 
Bauteils um 140 K. Hierdurch wird 
zunächst die von der F I ä c h e n ein -
he i t des beanspruchten Bauteils an 
den Nachbarraum abgegebene Wär
memenge begrenzt. Im Hintergrund 
steht sicher die Modellvorstellung, die 
Erwärmung des Nachbarraumes 
durch das als Heizfläche wirkende 
Bauteil zu begrenzen. Hierfür reicht 
jedoch, zumindest für zahlreiche kon 
krete Fälle, die Begrenzung auf 
eine Maximaltemperaturerhöhung 
(L1 T :::: 140 K) allein nicht aus, denn 
zusätzlich wird die Wärmeabgabe der 
Bauteilfläche aus dem Nachbarraum 
von der Gesamtfläche des raumab
schließenden Bauteils und deren 
spezifischen Wärmeabgabe pro 
Flächeneinheit, die z. B. von deren 
Emissionskoeffizienten E abhängt, 
bestimmt. Zusätzlich wichtig sind die 
Größe des Nachbarraumes, die ther
mischen Eigenschaften der sonstigen 
Begrenzungsflächen (Wärmespei
cherfähigkeit, Leitfähigkeit) und die 

Luftwechselzahl in diesem Raum. Alle 
diese Parameter können m. E. nicht 
sinnvoll zu einer allgemein gültigen 
Anforderung an die zulässige Maxi
maltemperatur der Bauteiloberfläche 
zusammengezogen werden. 

Begrenzung der örtlichen Oberflä
chentemperaturerhöhung auf der 
dem Feuer abgekehrten Seite des 
Bauteils auf :::: 180 K. Hierdurch soll 
verhindert werden , daß auch beson
ders leicht entzündliche Stoffe, die in 
Kontakt mit dieser Oberfläche stehen 
könnten, in Brand geraten, so daß das 
Feuer weitergeleitet und den Nach
barn Schaden zugefügt wird . Auch 
dieses Kriterium würde seinen Sinn 
verlieren , wenn sichergestellt ist, daß 
nahe der (rückseitig) brandbean
spruchten Bauteile keine Lagerung 
solcher Stoffe vorgenommen wird. 

Durch den Zwang, im Brandversuch alle 
Kriterien gleichzeitig erfüllen zu müssen, 
wird über ein Bauteil stets der Stab gebro
chen und es vom Gebrauch als wirksam 
raumabschließendes Bauteil allgemein 
ausgeschlossen, sobald nur eines der Kri
terien nicht erfüllt wird (auch wenn dies 
im Einzelfall unwichtig sein könnte) . 

1.2 Verglasungen und Trennwände 

Bauteile, bei denen es im Einzelfall wegen 
der bestehenden Bauvorschriften zu Pro
blemen zwischen Planern und Bauherren 
auf der einen Seite und Genehmigungs
behörden auf der anderen Seite kommen 
kann , sind Bauteile, die nutzungsbedingt 
oder gestaltungsbedingt verglast werden 
sollen. Derartige Bauteile werden benö
tigt, um Räume einerseits aus Brand
schutzgründen voneinander zu trennen, 
aber andererseits die optische Trennung 
zurücktreten zu lassen oder einen 
betrieblich notwendigen Sichtkontakt 
aufrechtzuerhalten. 

Normales Fensterglas (baustofftechno
logisch : Kalknatronglas) zerspringt unter 
der Einwirkung von bereits geringen 
Brandbeanspruchungen und fälltgroßflä
chig aus dem Rahmen. So erhalten ver
glaste Bauteile unabhängig von ihren 
sonstigen Eigenschaften nach kurzer Zeit 
ungeschützte Öffnungen, durch die 
Feuer und Rauch ungehindert sich aus
breiten können . Hier stellt insbesondere 
der Rauchdurchtritt ein nichttolerier
bares Risiko dar, da Rauch in besonde
rem Maße die Rettung von Menschen 
behindert (Toxizität, Sichtbehinderung, 
Panik) und für schwerste Folgeschäden 



verantwortlich zu machen ist. Es kann 
daher keine Diskussion geben: Mit Fen
sterglas verglaste Bauteile sind als Raum
abschluß im Brandschutz völlig 
unbrauchbar. Derart verglaste Teilflä
chen gelten daher zu Recht im Brandfall 
als ungeschützte Öffnungen. 

Nun gibt es Glassorten, die bei Brand
beanspruchung die verglaste Fläche ver
schlossen halten, so daß Feuer und 
Rauch nicht durch das raumabschlie
ßende Bauteil hindurchtreten können. 
Diese Eigenschaft haben mehrere Glas
arten in verschiedenen Rahmenkon
struktionen in Brandversuchen nach DIN 
4102 Teil 5 für verschieden lange Brand
versuchszeit nachgewiesen. Sie sind 
daher aufgrund allgemeiner bauaufsicht
licher Zulassungen fallweise in die Klas
sen G 30 bis G 120 eingeordnet worden. 

Bis 1977 gab es hier nur das Drahtspie
gelglas mit kreuzweise verschweißten 
Stahldrähten in passenden Rahmenkon
struktionen. Auch hier zerspringt zwar 
das Glas unter Brandeinwirkung, die 
Scherben werden jedoch durch die 
Drahteinlage am Auseinanderfallen ge
hindert. 

Mit Flachgläsern auf der Basis von Borosi
likatglas [1] und Glaskeramik wurde ein 
völlig neuer Weg beschritten . Ein solches 
Glas kommt z. B. unter dem Namen 
pyran® in den Handel. Verglasungen mit 
diesem speziellen Borosilikatglas zer
springen unter Brandbeanspruchung 
nicht und gewährleisten einen sicheren 
Raumabschluß bis zur Feuerwider
standsklasse G 120 DIN 4102 Teil 5. Mit 
Verglasungen auf der Basis Glaskeramik 
ist auch die Feuerwiderstandsklasse 
G 180 zu überschreiten. 

Bei beiden Materialien bleibt die Vergla
sung auch während des Brandes voll
ständig durchsichtig. 

Derartige, im Brandfall den Raumab
schluß bewahrende Verglasungen - sie 
heißen im Sinne von DIN 4102 Teil 5 "G
Verglasungen" - können wegen derWär
medurchlässigkeit im bauaufsichtlichen 
Sinne weder feuerhemmend noch feuer
beständig genannt werden. G-Verglasun
gen in sonst brandschutztechnisch klas
sifizierten Bauteilen dürfen aber in der 
Bundesrepublik Deutschland auf dem 
Wege von Ausnahmen eingesetzt wer
den, "wo nach bauaufsichtlichen Vor
schriften wegen des Brandschutzes 
Bedenken nicht bestehen ". Nur zwei Ein
satzfälle sind bisher allgemein zugelas
sen, nämlich Lichtöffnungen in (feuer
hemmenden) Flurwänden, wobei die 
Unterkante der Verglasung mindestens 
1,80 m über dem Fußboden angeordnet 
sein muß, und in inneren Brandwänden. 
Viele andere aus der Nutzung des G ebäu
des erwünschte zu verglasende Trenn
wände werden jedoch nicht genehmigt, 
weil bei den Genehmigungsbehörden 

wegen der zumindest partiellen Wärme
strahlungsdurchlässigkeit von G-Vergla
sungen Bedenken wegen des Brand
schutzes bestehen. 

Im folgenden sollen wichtige brand
schutztechnische Daten zusammenge
stellt werden, die als Unterlage für eine 
ingenieurmäßig begründete Methode 
verwendet werden können und die den 
möglichen Einsatzbereich von solchen 
G-Verglasungen deutlich werden lassen. 

2 G-Verglasungen im Feuer 

2.1 Allgemeines 

G-Verglasungen sind prinzipiell kom
plette Bauteile, die aus der oder den 
Scheiben, dem Rahmen, Halterungen 
und den notwendigen Befestigungsmit
teln bestehen. Sie haben in Brandversu
chen nach DIN 4102 Teil 5, also unter der 
Brandbeanspruchung der Einheitstem
peraturkurve, nachgewiesen, daß sie für 
die Dauer der Beurteilungszeit (z. B. bei 
G 90 90 Minuten lang) in der Lage sind, in 
Wänden in der Regel aus Mauerwerk 
oder Beton, den Flammen- und Brand
gasdurchtritt zu verhindern . Aufgrund 
weiterer, über die Brandversuche hinaus
gehender Nachweise haben sie vom 
Institut für Bautechnik, Berlin , eine allge
meine bauaufsichtliche Zulassung erhal
ten . 

In der Zulassung wird unter Nennung der 
Klassifizierung, z. B. G 90, die Konstruk
tion und der Einbau der Verglasung in 
allen Einzelheiten beschrieben. Man fin
det ebenfalls die Maximalabmessungen 
(Länge und Breite) des Bauteils und die 
Auflagen für die Überwachung der Schei
benherstellung. 

Man erkennt äußerlich eine G-Verglasung 
aufgrund der vorzunehmenden Kenn
zeichnung auf dem Rahmen (Schild ähn
lich wie bei Feuerschutzabschlüssen). 
Die Scheibe selbst ist im Regelfall zusätz
lich mit einem Ätzstempel oder mit Ein
brennfarbe gekennzeichnet. Der Herstel
ler der Verglasung muß eine Werkbe
scheinigung nach DIN 50049 - Beschei
nigung über Werkstoffprüfungen -, Ab
schnitt 2.1, ausstellen, mit der er bestätigt, 
daß die Verglasung den Bestimmungen 
des Zulassungsbescheides entspricht. 
Die Bescheinigung ist dem Bauherrn zur 
Weiterleitung an die zuständige Bauauf
sichtsbehörde auszuhändigen. 

G-Verglasungen sind damit Bauteile mit 
genau bekannter und im Einzelfall über
prüfter Mindestqualität. 

2.2 Wärmeabgabe durch Konvektion 

Die nichtbeflammte Oberfläche einer 
G- Verglasung übersteigt aufgrund der 
geringen Scheibendicke und wegen der 
hohen Wärmeleitfähigkeit von Glas nach 
sehr kurzer Branddauer die für raumab
schließende Bauteile gegebenen Grenz-

werte (::: 140 K bzw.::: 180 K). Dies ist der 
Grund dafür, daß G-Verglasungen im 
bestehenden Vorschriftensystem weder 
als feuerhemmend noch als feuerbestän
dig bezeichnet werden dürfen. Vergla
sungen sind planmäßige Belichtungsflä
chen oder dienen dem Sichtkontakt. Nun 
ist aber der Sinn einer Verglasung, daß 
normalerweise ihre Oberfläche nicht 
unmittelbar mit brennbaren Stoffen in 
Berührung kommt. So besitzt die Oberflä
chentemperatur der Scheibe im Rahmen 
der Sicherheitsüberlegungen zur Vermei
dung einer Brandweiterleitung nicht die 
gleiche Bedeutung wie bei unverglasten 
Wänden. Zweifellos stellt aber die (rück
seitig) beflammte Verglasung für den zu 
schützenden Raum eine erhebliche Wär
mequelle dar. Durch Konvektion (Wär
memitführung) werden dabei Wärme
mengen zunächst nach oben in Richtung 
Raumdecke abgeführt. In geringem Maße 
wird auch Wärme durch den sich nach 
oben verbreiternden Warmluftkegel über 
den seitlichen Rand hinaus abgeführt. 

Legt man die - zwar spärlich vorhande
nen - Meßergebnisse über die Glastem
peraturen als Funktion der Versuchs
dauer zugrunde (die Messung ist wegen 
systematischer Fehlermöglichkeiten 
schwierig), läßt sich abschätzen, daß z. B. 
nach 30 Versuchsminuten von der 
Scheibe durch Konvektion eine Heizlei
stung von ca.10 kW/m 2 abgegeben wird. 

Im Verlauf dieser ersten 30 Minuten wird 
dabei eine Wärmemenge in Höhe von 
bald 4 kWh/m2 abgegeben. 

Die Erwärmung des zu schützenden Rau
mes aufgrund einer solchen Wärmezu
fuhr wird bei den Brandversuchen nach 
DIN 4102 Teil 5 mit Hilfe eines oberhalb 
und neben der Verglasung angebrachten 
sogenannten Baldachins untersucht. Die
ser stellt ein einen Meter weit über die 
ganze Breite der Verglasung auskragen
des Dach dar, das 50 cm oberhalb der 
Verglasung angebracht ist. Die unter die
sem Baldachin maximal in amtlichen Ver
suchen aufgetretenen Lufttemperaturen 
liegen nach 30 Minuten unterhalb ca. 
200 °C und nach 90 Minuten in der Nähe 
von 250 °C. 

Sieht man den Baldachin im Versuch als 
Modell für den zu schützenden Nachbar
raum an, so lassen die gefundenen Tem
peraturen erkennen, daß Verkleidungen 
und Unterdecken mit thermoplastischen 
Baustoffen durch Verformung oder 
Schmelzen unbrauchbar werden. Man 
kann aber erwarten, daß diese Stoffe, wie 
auch Holz und andere Zellulose enthal
tenden Stoffe bei diesen Temperaturen 
noch nicht spontan entflammen. 

Für den Fall, daß der zu schützende Nach
barraum ein schmaler, schlecht belüfte
ter, innenliegender Flur ist, kann der Bal
dachin gemäß DIN 4102 Teil 5 nicht mehr 
als Modell dieses Raumes angesehen 
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werden. In diesem Fall bildet sich eine 
quer zum Flur gerichtete Zirkulationsströ
mung aus, die die von der Verglasung 
nach oben abgeflossene Luft erneut an 
die Verglasung heranführt. In einem 
solchen Fall bilden sich - ohne daß dafür 
bisher Messungen bekannt sind - ober
halb der Verglasung vermutlich etwas 
höhere Lufttemperaturen aus als beim 
Versuch mit dem Baldachin, bei dem stets 
kühle Luft aus der vergleichsweise gro
ßen Prüfhalle an die Scheibe herange
führt wird . 

An dieser Stelle wird deutlich, warum für 
G-Verglasungen nur die beiden bereits 
genannten Anwendungsfälle, Lichtöff
nungen in Flurwänden mit Unterkante 
höher als 1,80 m und in inneren Brand
wänden, allgemein bauaufsichtlich 
gestattet werden . Für den ersten Fall 
kann gesichert werden, daß sich im 
Wand- und Deckenbereich keine brenn
baren Verkleidungen befinden, wenn der 
Flur als Rettungsweg benutzt wird (Richt
linien für die Verwendung brennbarer 
Baustoffe im Hochbau) . Auch die den 
Rettungsweg benutzenden Menschen 
können in ggf. gebückter Haltung diese 
heiße Zone weitgehend meiden. Die 
Höhenangabe für die Unterkante der 
Verglasung beschränktzusätzlich bei den 
üblichen Geschoßhöhen die Gesamt
fläche der Verglasung und damit die ins
gesamt in den Flur eindringende Wär
meenergie. 

2.3 Wärmestrahlungsdurchlässigkeit 

Die hier beschriebenen G-Verglasungen 
bleiben während des gesamten Brand
verlaufes durchsichtig. Mit dieser Licht
durchlässigkeit geht auch eine partielle 
Durchlässigkeit für die Wärmestrahlung 
aus dem Brandraum einher. Bekanntlich 
unterscheidet sich Licht von Wärme
strahlung ("Infrarot") lediglich durch die 
kürzere Wellenlänge. 

Im Bereich des sommerlichen Wärme
schutzes, also des Sonnenschutzes, wird 
angegeben, daß Einzel- und Doppelver
glasungen Strahlungsenergiedurchlaß
grade g :::: 80 % besitzen. Dies gilt für das 
kurzweilige Sonnenlicht. Im Brandfall ent
steht jedoch vorwiegend langweilige 
Strahlung; daher sind die aus dem som
merlichen Wärmeschutz bekannten 
g- Werte für Brandschutzverglasungen 
nicht anwendbar. (Daß Glas unterschied
liche Strahlungsdurchlässigkeiten für 
kurze und längere Wellen aufweist, ist 
jedem durch den sog. Treibhauseffekt 
bekannt: Die kurzweilige Sonnenstrah
lung gelangt durch das Glas ins Haus, 
setzt sich dort in langweilige Strahlung 
um. Diese wird vom Glas nicht wieder 
nach außen durchgelassen, der Raum 
heizt sich auf.) 

und Brandraum liegt nämlich darin, daß 
Wärmestrahlung je nach Temperatur der 
strahlenden Fläche eine sehr unter
schiedliche spektrale Zusammenset
zung hat: Bei Temperaturen bis ca. 700 0 e 
kommt nur langweilige Strahlung vor, die 
für das Auge unsichtbar ist. (Die höchste 
Strahlungsintensität liegt bei einer Wel
lenlänge von ca. 2900 nm.) Bei steigender 
Temperatur verschiebt sich das ganze 
Spektrum zu kürzeren Wellenlängen hin, 
so daß ein zunehmender Strahlungsanteil 
auch in den Bereich des sichtbaren lich
tes hinein ragt. Die Gegenstände begin
nen dunkelrot, schließlich hellrot, orange 
und gelb zu leuchten. Bei derTemperatur 
der Sonne liegt schließlich sogar das 
Maximum mit 480 nm mitten im sichtba
ren Bereich. 

Gläser sind nur bis zu einer oberen 
Grenze der Wellenlängen für Strahlung 
durchlässig. Diese sogenannte Infrarot
kante liegt bei den hier betrachteten Sili
katgläsern bei 2800 nm. Die insbeson
dere bei tiefen Temperaturen auftretende 
typisch langweilige Strahlung kann somit 
nicht durchgelassen werden. Mit steigen
den Temperaturen wird wegen der Ver
schiebung des Spektrums ein auch pro
zentual immer größerer Anteil durch die 
Verglasung hindurchgelassen. Messun
gen und Berechnungen haben ergeben, 
daß für die Temperaturen und Zeiten von 
Brandversuchen im Mittel mit einem 
Strahlungsenergiedurchlaßgrad von 
g ::: 0,5 gerechnet werden darf. 

Die vom Brandraum emittierte Strah
lungsintensität ist selbst bei den verschie
denen Brandprüfständen durchaus 
systematisch unterschiedlich. Theore
tische Nachrechnungen von Versuchser
gebnissen an Bauteilen haben ergeben, 
daß die Brandräume in ihren Strahlungs
eigenschaften als "graue" Strahlungs
quellen angesehen werden dürfen, deren 
Strahlungsintensität dem bekannten T4

-

Gesetz folgt. Als anzunehmende Emis
sionskonstante f. ergaben sich Werte 
zwischen 0,5 und 0,9. Für die Berechnung 
der Feuerwiderstandsdauer von Stahl
bauteilen findet man in (2) den sehr auf 
der sicheren Seite liegenden Wert von 
f. = 0,85. Die beste Übereinstimmung zwi
schen Versuchsergebnis und Rechener
gebnis ergab sich in (3). wenn mitf. = 0,65 
gerechnet wurde. Mit diesen Vorgaben 
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Prüfzeit nach Brandraum- Eo 

kann man die Intensität der durch die 
Scheibenoberfläche in den zu schützen
den Nachbarraum austretende Wärme
strahlung unter den Bedingungen des 
Normbrandversuches ausrechnen. In 
Tabelle 1, Spalte 3, sind die Werte unter 
den Annahmen g = 0,5 und f. = 0,8 ange
geben. 

Bei einigen Brandprüfungen nach DIN 
4102 Teil 5 sind die dort empfohlenen 
Messungen der Bestrahlungsintensitäten 
auf der dem Feuer abgekehrten Seite der 
Scheibe durchgeführt worden. Dabei 
werden Radiometer auf einer senkrecht 
zum Mittelpunkt der lichtdurchlässigen 
Fläche stehenden Achse aufgestellt. Der 
Abstand Radiometer - Glasscheibe wird 
dabei so groß gewählt, daß der Aufnah
mewinkel gerade die Diagonale der licht
durchlässigen Fläche überdeckt. 

Wärmestrahlungsdichte Eo, die von der 
Scheibe ausgeht, und Bestrahlungs
stärke E, die auf eine Empfängerfläche 
außerhalb des Brandraumes einfällt, sind 
direkt proportional. Der Proportionalitäts
faktor wird allein durch die geometrische 
Zuordnung von Scheibe zu Empfänger
fläche bestimmt. Er heißt Einstrahlzahl <p 
(englisch: configuration factor) und kann 
zum Beispiel aus Tabellen in [4) ermittelt 
werden. Die Einstrahlzahlen liegen zwi
schen null und eins und steigen bei paral
lel sich gegenüberstehenden Flächen 
insbesondere mit dem Raumwinkel an, 
unter dem die strahlende Fläche von der 
Empfängerfläche aus gesehen erscheint. 

Bei bekannter Meßanordnung und damit 
bekanntem <p kann aus diesen Messun
gen die von der Scheibe ausgehende 
Wärmestrahlung Eo berechnet werden. 
In die Tabelle 1 sind solche Meßwerte aus 
dem Staatlichen Materialprüfungsamt 
Dortmund-Aplerbeck, der Firma Schott 
und der Prüfstelle FIRTO der englischen 
Sachversicherer zusammengestellt. 

Die Zusammenstellung zeigt, daß die mit 
f. = 0,8 berechneten theoretischen Werte 
wohl zu hoch sind. Offensichtlich ·ist der 
Wert f. = 0,65 aus (3) realistischer. Man 
erkennt aber durchaus systematische 
Unterschiede zwischen den Prüfstellen. 

Ein Vergleich mit der Energieangabe in 
Abschnitt 2.2 zeigt zusätzlich, daß bereits 
nach 30 Versuchsminuten die durch 
W ä r m e s t rah I u n g in den Nachbar-

4 

gemessene Werte Eo = E/<p 
DIN 4102 temperatur theoretisch kW/m 2 

min ca. oe kW/m 2 Dortm. Schott (11) FIRTO 

30 842 35 31 24 25 18 13 
60 945 50 42 39 40 32 26 
90 1006 60 59 49 50 42 

Die Ursache für die unterschiedlichen Tabelle 1. An der nichtbeflammten Scheibenoberfläche austretende Wärmestrah-
Wellenlängen der Strahlung von Sonne lungsdichte Eo 
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raum gelangende Wärmeenergie ca. 
zwei- bis dreimal größer als die durch 
K 0 n v e k t ion übertragene ist. 

Wenn die Wärmestrahlungsdichte Eo der 
Scheibe bekannt ist, kann die Bestrah
lungsintensität bestimmt werden, wenn 
die geometrische Zuordnung von 
Scheibe und bestrahlter Fläche bekannt 
ist. 

E = <p Eo (1) 

E ist damit die auf eine hinter der Vergla
sung auftreffende Wärmestrahlung und 
bestimmt die dort zu erwartenden Wir
kungen. Solche bestrahlten Flächen kön
nen zum Beispiel die der Verglasung 
gegenüberliegende Wand oder die dort 
oder dazwischen abgestellten Einrich
tungsgegenstände sein. Es kann aber 
auch das ungeschützte Gesicht oder der 
Arm eines vorbeilaufenden Menschen 
getroffen werden. So ist unmittelbar zu 
beantworten, ob es einerseits zur Brand
weiterleitung durch Entflammung oder 
andererseits zur Gefährdung von Men
schen durch die geschlossen bleibende 
Verglasung hindurch kommt. 

Das Verhalten von Stoffen und Baustof
fen bei Bestrahlung kann wie folgt einge
grenzt werden: 

a) Eine spontane Entflammung von Holz, 
Bauwolle, Papier und den meisten 
brennbaren Baustoffen unter dem 
Einfluß von Wärmestrahlung ist erst 
bei einer Bestrahlungsstärke von 
E - 30 kW /m2 [5] zu erwarten, solange 
keine Fremdzündung zum Beispiel 
durch Funken erfolgt. 

b) Bei Bestrahlungsstärken von ca. 9 bis 
13 kW/m2 können Stoffe, die ther
misch leicht zersetzbar und leichtent
flammbar sind, in Gegenwart von sol
chen zusätzlichen Zündquellen inner
halb weniger Minuten Bestrahlungs
zeit entflammen [6, 7]. 

c) Ist ein brennbarer Fußbodenbelag 
bereits örtlich - wie auch immer -
gezündet worden, so reicht eine Be
strahlungsstärke von E = 4,5 kW/m2 

aus, ihn weiterbrennen zu lassen. Klei
nere Bestrahlungsstärken lassen ihn 
selbsttätig verlöschen. Diese Daten 
sind aus den Prüfgrundsätzen des 
Instituts für Bautechnik, Berlin , für 
schwerentflammbare Fußbodenbe
läge, s. [8], "Radiant panel test" abge
leitet worden. 

Die Zusammenstellung zeigt in Verbin 
dung mit Tabelle 1, daß beim Fehlen von 
offenem Feuer oder Funken im Nachbar
raum (Fall a) auch brennbare Baustoffe 
bis sehr nahe an die Verglasung herange
bracht werden dürfen, ohne daß spon
tane Entflammung auftritt (zul1 <p nahe 1). 
Steigt bei Branddauern > 60 min Eo auf 
50 kW/m2 an, so dürfen derartige Stoffe 
nur so weit an die Scheibe herangebracht 

werden, wie <p < zul <p = 30/50 = 0,6 bleibt. 
Übersteigt Eo ggf. sogar 60 kW/m 2

, sinkt 
zul <p schließlich unter 0,5 ab. 

Die Überlegungen für diesen Fall ahaben 
sich bereits 1972 in Großbritannien zu 
einer Richtlinie [9] verfestigt, aus der 
unter anderem die örtlichen Grenzen für 
die Zu lässigkeit brennbarer Baustoffe in 
der Nähe von Verglasungen ermittelt wer
den können . Diese Festlegungen werden 
hier als Bild 1 zitiert. An jeder Stelle der 
gezeigten Grenzfläche ist <p S:: 0,4, so daß 
die Festlegungen auch noch für beson
ders intensive und langandauernde 
Brände gültig sind. Für den 30-Minuten
Brand wird ein Sicherheitsabstand von 
lediglich 300 mm für ausreichend gehal
ten . Der geometrisch sonst nicht zu 
begründende Sicherheitsabstand von 
den seitlichen Rändern der Verglasung 
berücksichtigt vermutlich die Wärmeab
gabe durch Konvektion . 

Kann im Nachbarraum das Vorhanden
sein von fremden Zündquellen nicht aus-

./ 
r-
I 

I 
I 

geschlossen werden, (obiger Fall b) , sinkt 
die zulässsige Bestrahlungsstärke und 
damit zul <p ab. Man erreicht dies ent
weder dadurch, daß der Abstand leicht 
zersetzlicher Stoffe von der Scheibe ver
größert oder daß die zulässige Größe der 
Scheibe verkleinert wird. 

Der mathematische Zusammenhang zwi
schen <p einerseits und den geometri
schen Abmessungen der Scheibe in Ver
bindung mit dem Abstand der Empfän
gerfläche von der Scheibe ist recht kom
pliziert. Es wird daher hier auf [4] verwie
sen. Hier soll lediglich der besonders 
ungünstige Fall, daß die bestrahlte Fläche 
dem Mittelpunkt der Scheibe unmittelbar 
gegenübersteht, näher untersucht wer
den. So zeigt Bild 2 für diesen Fall die Ein 
strahlzahl <p für die verschiedenen Ver
hältnisse von Breite b und Abstand des 
Empfängers a jeweils zur Höhe der Ver
glasung h. 

Bei s pie I für Fall b : Für einen 30-
Minuten-Brand ist wegen Eo "" 30 kW/m 2 

I h 

Bild 1. 
Von brennbaren (Bau-) 
Stoffen freizuhaltender 
Bereich vor einer G-Vergla
sung V nach der englischen 
Richtlinie BS CP153 Teil 4 
(1972) [9) . 
Beachte: Maßgebend ist 
die jeweils kürzere Kanten 
länge der Verglasung. 
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Bild 2. Relativer Sicherheitsabstand a/h (einer in ungünstigster Lage befindlichen Empfänger
fläche) als Funktion des Seitenverhältnisses Breite b zu Höhe h einer Verglasung für verschiedene 
Einstrahlzahlen cp. 

(nach Tafel 1) und zul E = 10,5 kW 1m2 <p = 
0,35. Für eine h = 1 mund b = 2 m große 
verglaste Fläche liest man aus Bild 2 ab: 
a/h = 1. Der Sicherheitsabstand beträgt 
somit a = 1 m. Dieses Beispiel ist in Bild 2 
durch Pfeile hervorgehoben. 

Ist bei extrem intensiven Bränden im Aus
nahmefall einmal mit Eo = 70 kW/m2 zu 
rechnen, so ergibt sich <p = 10,5/70 = 0,15. 
Man erhält für das gleiche Fenster wie 
oben jetzt einen Sicherheitsabstand von 
rund 2 m. 

Für hau t sc h ä d i gen d e Bestrah
lungsstärken findet man in [6] zwei wei 
tere Angaben, die erkennen lassen, wie 
weit die Werte nach Gleichung 2 für den 
Katastrophenfall auf der sicheren Seite 
liegen. 

Menschen müssen sich im Bereich der 
strahlenden Verglasung nur vorüberge
hend aufhalten, nämlich dann, wenn 
gerade ein Rettungsweg an einer vergla
sten Fläche vorbeiführt. Die Dauer des 
notwendigen Aufenthaltes richtet sich 
dann nach der Breite b der Verglasung 
und der Laufgeschwindigkeit v. Ange
sichts der vor den Rändern oder gar 
außerhalb der Konturen der Verglasung 
sehr rasch abfallenden Bestrahlungs
stärke (<p wird seitlich neben der Vergla
sung sehr rasch klein), kann die Verweil
dauer berechnet werden. Sie beträgt mit 
hier ausreichender Genauigkeit 

t=~ 
v 

(3) 

s Im Im/s 

Faßt man die Gleichungen 1 bis 3 zusam
men, so erhält man die vor der Vergla
sungsmitte maximal zulässige Einstrahl
zahl zul <p zwischen Verglasung und Haut. 
Sie ergibt dann zusammen mit der Geo
metrie der Verglasung den bei den ver
schiedenen Laufgeschwindigkeiten min
destens einzuhaltenden Sicherheitsab
stand von der Verglasung 

30 (V) 0,76 zul<p = - -
Eo b 

(4) 

Müssen im Falle eines Brandes Men
schen die strahlende Verglasung passie
ren, so kann man erwarten, daß sie von 
sich aus einen möglichst großen Abstand 
einzuhalten versuchen : Sie werden z. B. 
an der der Verglasung gegenüberliegen
den Flurwand entlang gehen. So be
stimmt damit der erforderliche Sicher
heitsabstand letztlich die zu fordernde 
Mindestbreite des Rettungsweges oder 
die Größe der maximal zulässigen Vergla-
sung. 

Für praktische Berechnungen sind die 
Einstrahlzahlen <p für den Punkt mitten 
vor der Scheibe in Abhängigkeit von der 
Breite b, der Höhe h der Verglasung und 
dem Abstand vom Mittelpunkt der 
Scheibe wiederum Bild 2 zu entnehmen. 

Beispiel: Bei einem 60-Minuten-Brand 
kann gemäß Tafel 1 schließlich mit Eo = 40 
kW 1m 2 gerechnet werden. Es sei eine 4 m 
lange und 1 m hohe Verglasung zu passie
ren. Die Laufgeschwindigkeit der Flie
henden betrage v = 2 m/s. Mit diesen 
Daten erhält man aus Gleichung 4 die 
zulässige Einstrahlzahl : zul <p = 0,44. Aus 
Bild 3 erhält man für b/h = 4 und <p = 0,44 
zunächst a/h = 0,9, woraus sich der 
Sicherheitsabstand a = 90 cm ergibt. Eine 
solche Verglasung wäre danach selbst 
bei Fluren von Mindestbreite unbedenk
lich. 

Weitere Angaben sind aus Bild 4 zu ent
nehmen. Sie gelten für Eo = 40 kW Im~ 1 m 
bzw. 2 m hohe Verglasungen und Laufge
schwindigkeiten zwischen 0,5 und 2 m/s. 

Natürlich läßt sich die Fragestellung auch 
umdrehen, indem man für eine gegebene 
Flurbreite die maximal zulässige Größe 
der Verglasung bestimmt. 

In der bereits genannten englischen 
Richtlinie [9] ist der kurz skizzierte 
Bemessungsweg für die Praxis noch ver
einfacht worden. Dazu ist der mathema
tisch komplizierte Zusammenhang zwi-

Die Erträglichkeit von Wärmestrahlung 
auf der ungeschützten Haut wird durch 
die Bestrahlungsstärke und die Dauer 
von deren Einwirkung bestimmt. Der 
funktionale Zusammenhang ist in [10] 
grundlegend untersucht worden. Dabei 
wurde der Unterarm von Testpersonen 
mit einem elektrisch beheizten Strahler 
bestrahlt und die Zeit gemessen, bis sich 
unerträglicher Schmerz einstellte und der 
Arm reflektorisch weggezogen wurde. 
Beschädigungen der Haut (Verbrennun
gen 1. und 2. Grades) treten hierbei 
zunächst nicht auf. Dazu bedürfte es 
erheblich längerer Einwirkungszeiten. 
Die Untersuchungsergebnisse sind aus
zugsweise in Bild 3 dargestellt. Im doppelt 
logarithmischen Maßstab ergibt sich im 
interessierenden Bereich eine lineare 
Beziehu(lg, die in die Gleichung Bestrah I u n gsstärke 

Blasenbildung nach 
Bestrahlung von 

zum Vergleich : (s. Bild 3) 
unerträglicher Schmerz 

nach 
EGrenze = 30 t - 0,76 (2) 

EGrenze 

s 

gekleidet werden kann. 

10 

6,3 
16,7 

s 

20 
5 

s 

6 
2 

Tabelle 2. Wirkung von Wärmestrahlung auf die ungeschützte Haut nach [6]. 
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Bild 3. Erträglichkeit von Wärmestrahlung auf der ungeschützten Haut: Zeit bis unerträglicher 
Schmerz bei Bestrahlung des Unterarmes bei verschiedenen Bestrahlungsstärken auftritt. 50 % 
der Beobachtungen von [10] liegen zwischen beiden Kurven. 

sehen Br~ite, Höhe, Abstand und Ein
strahlzahl offensichtlich für den im Bau
wesen interessierenden Bereich durch 
Exponentialfunktionen angenähert wor
den. Geht man damit in Gleichung 4 hin
ein, so lassen sich die einzelnen Variablen 
so trennen, daß das hier als Bild 5 wieder
gegebene Nomogramm gezeichnet wer
den kann. Überprüfungen haben erge
ben, daß es nahezu gleiche Ergebnisse 
liefert wie der dargestellte Weg über Bild 
2 und Gleichung 4. Das englische Nomo
gramm erlaubt damit ohne jede Zwi
schenrechnung eine sehr bequeme 
Bemessung zulässiger Verglasungen. Es 
müssen von den vier Größen Höhe und 
Breite der Verglasung, Laufgeschwindig
keit und Mindestabstand = Flurbreite drei 
vorgegeben werden. Die jeweils vierte 
kann einfach bestimmt werden. Man 
beachte das in der Bildunterschrift 
erklärte Ablesebeispiel. 

Es seien die in das Nomogramm einge
gangenen Konstanten, die in [9] nicht 
angegeben sind aber rückwärts be
stimmbar sind, hier zusätzlich genannt: 

Eo = 28 kW 1m2 für die Achse "geringe In
tensität" und 
Eo = 45 kW/m2 für die Achse "höhere In
tensität'~ 

3 Folgerungen für die bauaufsichtliche 
Behandlung von G-Verglasungen 

G-Verglasungen haben aufgrund der vor
liegenden allgemeinen bauaufsichtli
chen Zulassungen des Instituts für Bau
technik, Berlin , nachgewiesen, daß sie bis 
90 oder 120 Minuten lang im Normfeuer 
nach der Einheitstemperaturkurve den 
Raumabschluß zu wahren in der Lage 
sind. Sie sind in dieser Hinsicht ähnlich 
leistungsfähig wie feuerbeständige 
raumabschließende Wände (der Feuer
widerstandsklasse F 90) . 

10 

a m 

5 

o 
o 5 

Der Wärmedurchlaßwiderstand der Ver
glasung läßt jedoch die Oberflächentem
peraturen auf der nichtbeflammten Seite 
rasch über das für raumabschließende 
Bauteile nach DIN 4102 Teil 2 allgemein 
zulässige Maß ansteigen. Bei Verglasun
gen nach DIN 4102 Teil 5 hat dieses Krite
rium jedoch nur beschränkte Bedeutung, 
sofern sie aufgrund ihrer Funktion nicht 
unmittelbar mit brennbaren Stoffen in 
Berührung kommen bzw. eine Zündung 
durch Einhaltung entsprechender Ab
stände verhindert wird . 

Die von den Verglasungen ausgehende 
Wärmestrahlung ist aus den bereits vor
liegenden Brandprüfungen, deren Ergeb
nisse mit theoretischen Überlegungen 
übereinstimmen, hinreichend gut 
bekannt. Weiter liegen viele Untersu
chungen über die Auswirkung dieser 
Strahlung beim Auftreffen auf die der 
Verglasung benachbarten Flächen vor. 
Man stellt fest, und dies ist im Bild 1 quanti
fiziert, daß leichtentflammbare Baustoffe 
nicht durch die Scheibe hindurch gezün
det werden, wenn sie einen bestimmten 
Sicherheitsabstand von der Verglasung 
einhalten. Dieser kann überraschender
weise ziemlich klein sein. 

Man stellt weiter fest, siehe das als Bild 5 
wiedergegebene Nomogramm, daß Men
schen völlig ungeschützt nahe der nicht
beflammten Seite derVerglasung vorbei 
gehen können, ohne Verbrennungen zu 
erleiden. Auch sie werden durch die Ver
glasung vor den unmittelbaren Auswir
kungen des Brandes so geschützt, daß 
keine "Gefahren, insbesondere für Leben 
oder Gesundheit" bestehen. 

Der Stand der Erkenntnisse reicht m. E. 
somit aus, die Zulässigkeit von G-Vergla
sungen aufgrund einer ingenieurmäßi
gen Bemessung zu überprüfen. 

h=2m 

b 10 m 15 

Ein Vergleich mit Tabelle 1 zeigt, daß das 
englische Nomogramm auch für die Ver
hältnisse bei den hier beschriebenen 
Verglasungen angewendet werden kann. 
Die Achse "geringe Intensität" gilt dabei 
offensichtlich für den Bereich des 
30-Minuten-Brandes, die Achse "höhere 
Intensität" für wenigstens einen 60-Minu
ten-Brand nach DIN 4102. 

Bild 4. Sicherheitsabstand a für Menschen, die mit einer Geschwindigkeit v eine Verglasung der 
Höhe h passieren als Funktion der Breite b. 
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Bild 5. Nomogramm zur Ermittlung der Mindestbreite von Rettungswegen nach der englischen 
Richtlinie BS ep 153 Teil 4 (1972) [9] . 
Ablesebeispiel : Die Verbindungslinie der Achsen Breite der Verglasung b (hier 6 m) und der Höhe 
derVerglasung h (hier1,5 m) schneidet die Referenzlinie RL. Dieser Schnittpunkt istmitderLaufge
schwindigkeit v (hier 2 m/s) zu verbinden und ergibt für zwei verschiedene Brandintensitäten die 
erforderliche Flurbreite = Sicherheitsabstand a (hier 2,1 bzw. 1,3 m). Hinweis : Es ist gleichgültig , 
welche drei der im Momogramm vorkommenden vier Größen vorgegeben werden . Die fehlende 
vierte Größe läßt sich stets ermitteln . 

Es erscheint als Fernziel sinnvoll, das 
technische Regelwerk so weiterzuent
wickeln, daß die zu den Begriffen "feuer
hemmend" und "feuerbeständig" gehö
renden Sicherheitskriterien ingenieur
mäßig festgelegt werden können und die 
jetzt bestehende Kopplung der Begriffe 
an die Klassifizierungen F 30 und F 90 auf
grund einer Prüfnorm modifiziert wird. 
Wichtige Vorarbeiten zu einer Sicher
heitsphilosophie im Brandschutz liegen 
bereits vor und sind teilweise in die jetzt 
fertiggestellte Vornorm DIN 18230 - Bau
licher Brandschutz im Industriebau - ein
geflossen . 

Im System der bestehenden bauaufsicht
lichen Vorschriften kann kurzfristig das In
strument der Ausnahmen (§ 86 LBO NW) 
benutzt werden, wenn in bestimmten Fäl
len Bauteile - hier zum Beispiel G-Vergla-
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sungen - verwendet werden sollen, die 
nicht in allen Punkten die bauaufsichtli
chen Anforderungen erfüllen. Zuständig 
für Ausnahmen ist die jeweilige Genehmi
gungsbehörde. Dieser würde die Ent
scheidung leichter fallen, wenn auf der 
Grundlage der im Abschn. 2 angestellten 
Überlegungen eine Regel bestehen 
würde. 

Bis dahin könnte nach Bild 1 (Abstände 
brennbarer Baustoffe) und Bild 5 (Nomo
gramm zur Ermittlung des Mindestab
standes, den vorbeilaufende Menschen 
einhalten können müssen) bemessen 
werden, um den in den existierenden 
bauaufsichtlichen Zulassungen gegebe
nen Einsatzbereich für G-Verglasungen
nämlich dort, "wo wegen des Brand
schutzes Bedenken nicht bestehen': kon
kret auszufüllen. 

4 Einsatzbereiche für G-Verglasungen 

Aus den im Abschnitt 2 dargestellten 
Überlegungen lassen sich nach Meinung 
des Verfassers für Einzelfälle unmittel
bare Folgerungen ableiten. 

4.1 G-Verglasungen in Wänden von Ret
tungswegen 

Auf den in den allgemeinen bauaufsichtli
chen Zulassungen genannten Einsatzbe
reich, nämlich als Öffnungen in Flurwän
den, war bereits hingewiesen worden. 
Das Nomogramm in Bild 5 läßt aber hier 
erkennen, daß die Höhenbegrenzung für 
die Unterkante der G-Verglasung fallen 
gelassen werden kann, wenn die Vergla
sung nicht zu lang ist. Problematisch bei 
der Benutzung des dargestellten Nomo
gramms ist ausschließlich eine auf der 
sicheren Seite liegende Annahme über 
die Mindestlaufgeschwindigkeit. In den
jenigen Einzelfällen, bei denen die Flur
breiten ausreichend groß und nur wenige 
Menschen auf diesen Rettungsweg ange
wiesen sind, kann wohl eine Laufge
schwindigkeit von wenigstens 2 m/s als 
realistisch angesehen werden. Das 
Nomogramm zeigt dann, daß eine ca. 1 m 
hohe und 3 m lange Verglasung im 
Abstand von 1 m gefahrlos passiert wer
den könnte. In vielen praktischen Fällen 
kommt der Bauherr schon mit kleineren 
Einzelverglasungen aus, um einen 
erwünschten Sichtkontakt zwischen Flu
ren und angrenzenden Arbeitsräumen 
aufrechtzuerhalten. Solche Glasflächen 
wären somit - wenn die oben genannten 
Voraussetzungen gegeben sind, durch
aus vertretbar. 

4.2 G-Verglasung zwischen unterschied
lich brandgefährdeten Räumen. 

Zur Herstellung eines z. B. betrieblich not
wendigen Sichtkontaktes zwischen zwei 
Räumen zur Information und Überwa
chung, aber auch zur Herstellung eines 
arbeitspsychologisch wichtigen Aus
blicks für die Mitarbeiter werden von den 
Bauherren, ggf. sogar von der Gewer
beaufsicht/Berufsgenossenschaft, Ver
glasungen in Wänden gefordert, die auf
grund bauaufsichtlicher Vorschriften 
feuerbeständig sein müssen. In solchen 
Fällen sind die benachbarten Räume in 
der Regel so tief anzunehmen, daß Men
schen im Brandfall den strahlengefährde
ten Bereich in Verglasungsnähe meiden 
können. Hier stellen brennbare Stoffe 
und Einrichtungsgegenstände, deren 
Vorhandensein in der Nähe solcher Ver
glasungen nicht sicher verhindert wer
den kann, ein Problem dar. Durch beson
dere Kennzeichnung des Gefahrenberei
ches in Verbindung mit betrieblichen 
Maßnahmen (z. B. Überwachung) wäre es 
möglich, G-Verglasungen in Einzelfällen 
zu akzeptieren. 

4.3 G-Verglasungen in Außenwänden 

Gebäude und Gebäudeteile müssen u. a. 
aus Gründen des Brandschutzes einen 



Mindestabstand einhalten. Ist nicht gesi
chert, daß die Nachbarbebauung einen 
Abstand von mindestens 5 m einhält, so 
müssen die Außenwände sogar Brand
wände sein (§ 32 LBO NW). Bei der Ver
wendung von G 90-Verglasungen brauch
ten wegen des Brandschutzes keine 
Bedenken zu bestehen, Verglasungen 
beschränkter Größe zu gestatten. 

Dies giltauch fürden Fall überEckzusam
menstoßender Gebäudeteile, die im 
Innern durch Brandwände getrennt wer
den müssen. Hier ist ein 3 m breiter Strei
fen der Außenwand als Brandwand aus
zubilden. Bild 1 zeigt, daß bei Verwendung 
von G 90-Verglasungen dieses Maß redu 
ziert werden könnte. 

G-Verglasungen in von innen nach außen 
feuerwiderstandsfähigen Außenwänden 
verhindern wirksam das Herausschlagen 
von Flammen aus den sonst nach kurzer 
Zeit zerstörten Fensteröffnungen. So 
stellen derartige Verglasungen einen 
durchaus wirksamen Schutz vor dem 
Feuerüberschlag in die Obergeschosse 
dar und machen weitere Vorkehrungen 

im Außenwandbereich, z. B. auskragende 
Deckenplatten, überflüssig. Ähnlich 
könnte von Auflagen in den Richtlinien für 
die Verwendung brennbarer Baustoffe im 
Hochbau für stabförmige Unterkonstruk
tionen und Halteelemente bei hinterlüfte
ten Außenwandbekleidungen abgese
hen werden . 
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Sicherheitsregeln für den Brand- und 
Explosionsschutz in Spanplattenanlagen 

Im Auftrag der Holz-Berufsgenossen
schaft hat der Arbeitskreis "Feuerschutz" 
im Fachausschuß "Holz" die "Sicherheits
regeln Spanplattenanlagen" - wie ihr 
Kurztitel lautet erarbeitet. Die 
Sicherheitsregeln*) sind am 1. 4. 1981 in 
Kraft getreten. 

Gründe für die Aufstellung der 
Sicherheitsregeln 

Die wesentlichen Gründe für die Erstel
lung der Sicherheitsregeln Span platten
anlagen waren : 

Immer wieder auftretende Brände 
und Explosionen mit Personenschä
den bzw. hohem Personenschadenri
siko in Spanplattenanlagen und ähnli 
chen Anlagen der Holzbranche, 

Brand- und Explosionskatastrophen 
in anderen Ländern oder anderen 
Branchen mit ähnlich gelagerten Risi 
ken wie chemische Industrie und Nah
rungsmittelindustrie, 

• Die Sicherheitsregeln können unte r der Bestell
Nummer ZH 1/114 beim Carl Heymanns-Verlag KG ., 
GereonstraBe 18- 32, 5000 KÖln 1, bezogen werden. 

Dipl.-Ing. Bernd Schulze, Holzberufsge
nossenschaft, Stuttgart 

Bernd S c h u I z e 

das Fehlen branchenspezifischer 
Regeln , die einen Mindest-Sicher
heitsstandard festlegen und konkrete 
Einrichtungen und Maßnahmen nen
nen, die nach heutigem Stand der 
Technik in Spanplattenanlagen an
wendbar sind. 

Die §§ 43 und 44 der Unfallverhütungs
vorschriften (UVV) "Allgemeine Vorschrif
ten " (VBG 1) und die Explosionsschutz
richtlinien (EX -RL) enthalten allgemein 
gehaltene Brand- und Explosionsschutz
maßnahmen als übergeordnete Schutz
ziele. 

Anwendungsbereiche 

Neben den im Titel genannten Anlagen 
zur Herstellung von Spanplatten sind die 
Sicherheitsregeln entsprechend ihrem 
Abschn itt 1 "Anwendungsbereich" auch 
auf Anlagen anzuwenden, die mit zumin 
dest teilweise ähnlichen Produktionsver
fahren oder Risiken arbeiten. Dies sind 
Anlagen zur Herstellung von Spanform
teilen , Faserplatten und Faserformteilen 
sowie Holzmehl. 

Zum Inhalt wird hier zunächst ein Über
blick gegeben und dann auf ein paar 
Schwerpunkte eingegangen . Die im fol
genden verwendeten Abschnittsziffern 

entsprechen denen der Sicherheitsre
geln . 

Inhalt 

Nach den Abschnitten : 

1. Anwendungsbereich 

2. Begriffsbestimmungen 

beinhalten die Sicherheitsregeln Forde
rungen, Empfehlungen und Erläuterun
gen in den Abschnitten : 

3. Sicherheitseinrichtungen 

4. Schutzmaßnahmen zur Vermeidung 
explosionsfähiger Atmosphäre 

5. Anwendungen von Sicherheitsein-
richtungen und Schutzmaßnahmen 

6. Betrieb 

7. Überwachung und Prüfung. 

Termine für erstmalige Anwendung bzw. 
Nachrüstung sind angegeben in Ab
schnitt: 

8. Gültigkeit. 

Sicherheitseinrichtungen und 
Schutzmaßnahmen 

In den Abschnitten 3 und 4 werden Ein 
richtungen und Maßnahmen vorgezogen 
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